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Anforderungsprofil 

 

Stand: August 2023 

Ersteller/in: Frau Dr. Trenk-Hinterberger 

BearbeiterZ: I A 4  

Die grau unterlegten Felder markieren den verbindlichen Teil des Anforderungsprofils. 

 

Dienststelle: 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 

 

1. Beschreibung des Arbeitsgebietes: 

(ggf. Aufgabenanalyse und Text GVPL) 

 

01-12 I PI 1.xx; IV B 2 PI 1.xx: 

Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter bzw. Sozialpädagogin/Sozialpädagoge im Schulpsy-

chologischen und Inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentrum 

(SIBUZ), Arbeitsschwerpunkt Prävention und Intervention im Themenfeld Jugendgewalt  

 

• Beratung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern und Erziehungsbe-

rechtigten 

• Beratung und Unterstützung von Schulen im Themenfeld Jugendgewalt 

• Durchführung von themenbezogenen Angeboten, Fortbildungen, Workshops zur 

Prävention von Jugendgewalt  

• Zusammenarbeit und fachliche Abstimmung mit den thematisch zuständigen 

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sowie den Koordinierenden für schu-

lische Prävention im Fachbereich Schulpsychologie des SIBUZ 

• Zusammenarbeit mit dem Bereich Sozialarbeit im Fachbereich Inklusionspäda-

gogik des SIBUZ 

• Kooperation mit innerschulischen Fachkräften, insbesondere Jugendsozialarbeit 

• Vernetzung mit außerschulischen Institutionen (u.a. bezirkliches Jugendamt, Ju-

gendberufsagentur, KJPD, freie Träger, Polizei) 

• Unterstützung des überregionalen fachlichen Austauschs mit anderen SIBUZ zu 

themenbezogenen Angeboten 

 

2. 

 

 

 

 

Formale Anforderungen 

Für Beamtinnen und Beamte: Erfüllung der laufbahnrechtlichen 

Voraussetzungen für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 

2 des Sozialdienstes 

Für Tarifbeschäftigte: Staatliche Anerkennung als Sozialarbeite-

rin/Sozialarbeiter bzw. als Sozialpädagogin/Sozialpädagoge 

oder ein Bachelorabschluss vorzugsweise in Erziehungswissen-

schaften oder als Diplom-Pädagogin oder Diplom-Pädagoge 

 

Wünschenswert ist für beide Berufsgruppen eine dreijährige Pra-

xiserfahrungen im Umgang mit jugendlichen Schülerinnen und 

Schülern. 

 

Gewichtungen 

entfallen hier 
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3. Leistungsmerkmale Gewichtungen * 

3.1. Fachkompetenzen 4 3 2 1 

3.1.1 

Kenntnisse über Methoden der Gesprächsführung, über Bera-

tungs- und Kommunikationsstrategien sowie des Krisen- und Kon-

fliktmanagements 

☒ ☐ ☐ ☐ 

3.1.2 
Kenntnisse über Handlungsansätze der sozialräumlichen Netz-

werkarbeit und über Methoden der Sozialarbeit  
☒ ☐ ☐ ☐ 

3.1.3 
Kenntnisse im Umgang mit Gewaltvorfällen, Notfällen und Krisen 

an Schulen 
☐ ☒ ☐ ☐ 

3.1.4 
Kenntnisse im Bereich von Gewaltpräventionskonzepten und im 

Kinderschutz 
☐ ☒ ☐ ☐ 

3.1.5 
Kenntnisse zu gesetzlichen Regelungen im Kontext der Jugend-

hilfe (z.B. SGB VIII) 
☐ ☒ ☐ ☐ 

3.1.6 
Kenntnisse inner- und außerschulischer Helfersysteme sowie regi-

onaler und überregionaler Helfersysteme bzw. Gremien in Berlin 
☐ ☒ ☐ ☐ 

3.1.7 
Kenntnisse zur Berliner Schule (z.B. SchulG) und entsprechender 

Verwaltungsvorschriften (z.B. AV Schuldistanz) 
☐ ☐ ☒ ☐ 

3.1.8 Kenntnisse zu Moderations- und Präsentationstechniken ☐ ☐ ☒ ☐ 

3.1.9 IT-Kenntnisse (MS Office) ☐ ☐ ☒ ☐ 

 

 

 ► Erläuterung der Begriffe 

● Raum für stellenbezogene Operationalisierungen 

Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.2 Persönliche Kompetenzen  

3.2.1 Leistungs-, Lern- und Veränderungsfähigkeit 

► Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen engagiert zu 

arbeiten, den Handlungsrahmen auszufüllen und aktiv Wissen und 

Erfahrungen einzubringen sowie sich auf neue Aufgaben einzu-

stellen und neue Kenntnisse zu erwerben 

☐ ☒ ☐ ☐ 

● bleibt auch unter Termin- / Leistungsdruck besonnen und sach-

lich  

 

● stellt sich veränderten Anforderungen/Entwicklungen und passt 

eigene Kenntnisse entsprechend an 

● bringt aktiv lösungsbezogene Ideen und Anregungen ein 

 ● erkennt frühzeitig Entwicklungen und schätzt Risiken realistisch 

ein 
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 ► Erläuterung der Begriffe 

● Raum für stellenbezogene Operationalisierungen 

Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.2.2 Organisationsfähigkeit 

► Fähigkeit, vorausschauend zu planen und zu strukturieren und 

entsprechend zu agieren 

☐ ☒ ☐ ☐ 

● koordiniert eigene Termine und stimmt sich in Terminfragen 

rechtzeitig ab 

 

● handelt systematisch und strukturiert 

● überblickt Zusammenhänge und strukturiert komplexe Sachver-

halte/Fragestellungen klar, übersichtlich und nachvollziehbar 

 ●  erkennt frühzeitig Entwicklungen und schätzt Risiken realistisch 

ein 

 

 

3.2.3 Ziel- und Ergebnisorientierung 

► Fähigkeit, Denken und Handeln auf ein gewünschtes Ziel hin 

auszurichten und die erforderlichen Ressourcen effizient einzuset-

zen 

☐ ☐ ☒ ☐ 

● entwickelt Konzepte zur Zielerreichung  

●  kontrolliert die Ziel- und Zeiteinhaltung 

● beurteilt Maßnahmen zur Zielerreichung nach ihrer Wirksamkeit, 

auch im Vergleich zum Aufwand 

 ● legt Arbeitsergebnisse zu den vorgegebenen bzw. zweckmäßi-

gen Terminen vor 

 

      

3.2.4 Entscheidungsfähigkeit 

► Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu 

treffen und dafür Verantwortung zu übernehmen 

☐ ☒ ☐ ☐ 

● bezieht alle zur Verfügung stehenden Informationen in die Ent-

scheidungsvorbereitung mit ein 

 

● trifft auch in schwierigen Situationen klare Entscheidungen und 

übernimmt Verantwortung für diese 

● revidiert/modifiziert getroffene Entscheidungen vor dem Hinter-

grund neuer Erkenntnisse und Informationen      

 ● bezieht Fachleute und Betroffene gleichermaßen ein  

 

3.3 Sozialkompetenzen 

3.3.1 Kommunikationsfähigkeit 

► Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutau-

schen 

☒ ☐ ☐ ☐ 

● spricht und schreibt adressatenorientiert nachvollziehbar, stellt 

sich auf den Gesprächspartner (m/w/d) ein 

 

● informiert zeitnah, umfassend und aufgabenorientiert, erläutert 

Zusammenhänge und gibt Wissen weiter 

● hört aktiv zu, reflektiert und lässt ausreden 

 ● reagiert personen- und situationsangemessen  
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 ► Erläuterung der Begriffe 

● Raum für stellenbezogene Operationalisierungen 

Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.3.2 Kooperationsfähigkeit 

► Fähigkeit, sich konstruktiv respektvoll mit anderen auseinan-

derzusetzen und partnerschaftlich zusammenzuarbeiten; Konflikte 

zu erkennen und tragfähige Lösungen anzustreben 

☒ ☐ ☐ ☐ 

● arbeitet vertrauensvoll und konstruktiv mit anderen zusammen  

● trägt zur gemeinsamen Lösungsfindung in Gruppen oder Teams 

aktiv bei 

● erkennt Konflikte/Interessenkollisionen frühzeitig, spricht sie of-

fen an und führt aktiv tragfähige Lösungen herbei 

 ● reagiert personen- und situationsangemessen  

 

3.3.3 Dienstleistungsorientierung 

► Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für den externen und in-

ternen Kunden zu begreifen 

☐ ☒ ☐ ☐ 

● verhält sich Gesprächspartnern (m/w/d) gegenüber freundlich 

und aufgeschlossen, tritt sicher auf und vertritt dienstliche Inte-

ressen/Vorstellungen glaubwürdig 

 

● denkt und handelt fach- und ressortübergreifend 

● fragt gezielt und freundlich nach Anliegen, nimmt diese ernst 

und ergreift entsprechende Maßnahmen 

 

3.3.4 Diversity-Kompetenz 

► Fähigkeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Menschen 

(u. a. hinsichtlich Lebensalter, Geschlecht, Behinderung, Religion, 

sexueller und geschlechtlicher Identität, chronischer Krankheit, 

sozialem Status, Sprache) wahrzunehmen, in der Aufgabenwahr-

nehmung zu berücksichtigen, bestehende Barrieren abzubauen 

und einen diskriminierungsfreien und wertschätzenden Umgang 

zu pflegen 

☐ ☒ ☐ ☐ 

● kennt und berücksichtigt Maßnahmen und Strategien, um beste-

hende Barrieren abzubauen 

 

● hinterfragt gewohntes Denken und eigene Verhaltensmuster 

● integriert die Vielfalt unterschiedlicher Ansichten und sozialer 

Lebensrealitäten 
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 ► Erläuterung der Begriffe 

● Raum für stellenbezogene Operationalisierungen 

Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.3.5 Migrationsgesellschaftliche Kompetenz  

► umfasst die Fähigkeit gemäß § 3 Abs. 4 PartMigG 

1. bei Vorhaben, Maßnahmen und Programmen die Auswir-

kungen auf Personen mit und ohne Migrationsgeschichte 

beurteilen und ihre Belange berücksichtigen zu können, 

2. die durch Diskriminierung und Ausgrenzung von Personen 

mit Migrationsgeschichte entstehende teilhabehemmende 

Auswirkungen zu erkennen und zu überwinden sowie  

3. insbesondere im beruflichen Kontext Personen mit Migrati-

onsgeschichte respektvoll und frei von Vorurteilen und Dis-

kriminierung zu behandeln. 

☐ ☐ ☒ ☐ 

● (er)kennt strukturelle Benachteiligungen von Menschen mit Mig-

rationsgeschichte und wendet Kenntnisse über Instrumente zu 

deren Abbau an 

 

● geht konstruktiv mit Bedürfnissen, Werten und Erwartungen von 

Menschen mit migrationsgeschichtlichem Hintergrund um 

● prüft Maßnahmen vorausschauend darauf, inwieweit diese sich 

auf migrationsgesellschaftliche Lebensrealitäten auswirken 

 

 

 

 

 


